	
	
	

	
	Antrag auf Gewährung von Zuwendungen für Naturparke

Dieser Antrag ist auch im Internet abrufbar: http://www.forstbw.de
	

	
	Antragsteller (Name, Unternehmensbezeichnung), Anschrift
     
     
     
     
	Telefon

     
	

	
	
	E-Mail

     
	

	
	
	Unternehmensnummer

08                             

	

	
	Ansprechpartner

     
	
	

	
	Naturpark-Geschäftsstelle
	

	
	Naturpark Südschwarzwald
Haus der Natur
Dr.-Pilet-Spur 4
79868 Feldberg
     
	
	Eingangsstempel
NP
	
	Eingangsstempel
RP
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	

	
	Ich versichere dass,
-
die Maßnahme noch nicht begonnen wurde und auch nicht vor Bekanntgabe des Zuwendungsbescheids bzw. der Genehmigung des 
vorzeitigen Maßnahmenbeginns begonnen wird.
-
keine weiteren Zuwendungen außer den im Finanzplan aufgeführten Zuwendungen beantragt wurden und künftig beantragt werden.
-
die gemachten Angaben richtig und vollständig sind.
	

	
	Die unten stehende Erklärung habe ich zur Kenntnis genommen.
	Dienstsiegel
bei Körperschaften /
Firmenstempel
	

	
	Es wird versichert, dass die Maßnahme, für die eine Zuwendung
beantragt wird, innerhalb der Naturparkkulisse (jeweils gültige Naturparkverordnung) liegt.
	 FORMCHECKBOX 
 ja
	
	
	

	
	
	 FORMCHECKBOX 
 nein
	
	
	

	
	
	
	

	
	Datum

     
	Unterschrift


	
	

	
	
	

	
	Hiermit beantrage ich die Genehmigung des vorzeitigen Maßnahmenbeginns für folgende Maßnahmen:
	

	
	Maßnahme:       
	

	
	Begründung für den vorzeitigen Maßnahmenbeginn:
     
	

	


Es ist bekannt,

· dass auf die Gewährung von Zuwendungen kein Rechtsanspruch besteht.

· dass die zuständigen Behörden von Land, Bund und EU einschließlich der Rechnungshöfe das Recht haben, das Vorliegen der Voraussetzungen für die Gewährung von Zuwendungen durch Kontrollmaßnahmen zu prüfen oder durch Beauftragte prüfen zu lassen und entsprechende Auskünfte einzuholen. Die Kontrollen können vor der Schlusszahlung und im Zeitraum der Zweckbindung durchgeführt werden.

· dass unrichtige und unvollständige Angaben und das Unterlassen von Angaben zur Rückforderung der Zuwendung führen können und dass die Angaben im Antrag subventionserhebliche Tatsachen im Sinne von § 264 des Strafgesetzbuches sind, von denen die Bewilligung, Gewährung, Rückforderung oder Belassen der beantragten Zuwendung abhängig sind. Subventionserhebliche Tatsachen sind ferner alle Tatsachen, von denen nach Verwaltungsverfahrensrecht (§§ 48, 49, 49a des Landesverwaltungsverfahrensgesetzes) oder nach anderen Rechtsvorschriften die Rückzahlung der Zuwendung abhängig ist.

· dass unrichtige und unvollständige Angaben und das Unterlassen von Angaben über subventionserhebliche Tatsachen als Subventionsbetrug nach § 264 des Strafgesetzbuches strafbar sind.

· dass nach § 3 Abs. 1 des Subventionsgesetzes der zuständigen Behörde unverzüglich alle Tatsachen mitzuteilen sind, die der Bewilligung, der Weitergeltung, der Inanspruchnahme oder dem Belassen der Beihilfezahlungen entgegenstehen oder für die Rückforderung erheblich sind.

· dass die Bewilligungsbehörde folgende Prüfung und ggf. Kürzung vornimmt: Die Bewilligungsbehörde ermittelt die folgenden Zahlungsbeträge:
a) den dem Antragsteller ausschließlich auf der Grundlage des Zahlungsantrags (Verwendungsnachweis) zu zahlenden Betrag;
b) den dem Antragsteller nach Prüfung der Förderfähigkeit des Zahlungsantrags (Verwendungsnachweis) zu zahlenden Betrag.
Übersteigt der gemäß Buchstabe a ermittelte Betrag den gemäß Buchstabe b ermittelten Betrag um mehr als 3 %, so wird der gemäß Buchstabe b ermittelte Betrag gekürzt. Die Kürzung beläuft sich auf die Differenz zwischen diesen beiden Beträgen.

· dass bei vorsätzlich falsch gemachten Angaben die Maßnahme von der Förderung ausgeschlossen wird, bereits gezahlte Zuwendungen zurückgefordert werden und der Antragsteller in dem betreffenden und darauf folgenden Jahr von der Förderung dieser Maßnahmen ausgeschlossen wird.

· dass die zuständige Behörde verpflichtet ist, Tatsachen, die den Verdacht eines Subventionsbetruges begründen, der Strafverfolgungsbehörde mitzuteilen.

· dass die Zuwendung zu erstatten ist, soweit ein Zuwendungsbescheid, ggf. auch für zurückliegende Jahre, nach Verwaltungsverfahrensrecht (§§ 43, 48, 49 und 49a LVwVfG) oder nach anderen Rechtsvorschriften unwirksam ist oder zurückgenommen, widerrufen oder gekündigt wird.

· dass eine Zuwendung insbesondere zurückzuerstatten ist, wenn das geförderte Projekt innerhalb von zehn Jahren nach der Förderung nicht mehr dem Bewilligungszweck entsprechend verwendet wird oder wenn eine Zuwendungsvoraussetzung der Richtlinien durch einen vom Zuwendungsempfänger zu vertretenden Umstand nicht mehr erfüllt ist. Zur Rückerstattung bleibt der Antragsteller auch dann verpflichtet, wenn im Falle der Veräußerung des geförderten Projekts die Erstattungsgründe entsprechend beim Erwerber vorliegen. Dies gilt nicht bei Maßnahmen, die aufgrund ihrer Art keiner mehrjährigen Zweckbindung unterworfen werden können (z.B. Landschaftspflege, Druckerzeugnisse).

· dass für die Angaben in diesem Antrag keine Rechtsverpflichtung aufgrund einer Rechtsvorschrift besteht, die Erteilung dieser Auskünfte jedoch Voraussetzung für die Gewährung von Rechtsvorteilen und daher für die Bearbeitung des Antrags erforderlich ist (§ 11 Abs. 2 Satz 3 LDSG) und der Antrag nur über EDV bearbeitet werden kann.

· dass nach EU-Recht beabsichtigt ist, im Interesse einer verbesserten Transparenz über alle gewährten Zuwendungen mindestens einmal jährlich ein Verzeichnis zu veröffentlichen, das Auskunft gibt über die einzelnen Begünstigten, die geförderten Vorhaben bzw. Maßnahmen, für die die Zuwendungen gewährt wurden, sowie die Höhe der jeweils bereitgestellten öffentlichen Mittel."

	
	
	

	
	1. Kurzbeschreibung der Maßnahmen
	

	
	geplanter Verwendungszeitraum:  
	

	
	
	

	
	2. Beantragte Maßnahmen mit Kostenplan 
	

	
	Naturparkförderung nach der Richtlinie des MLR zur Gewährung von Zuwendungen an Naturparke in Baden-Württemberg sowie des 

Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) 

Code
Maßnahmenbereich (siehe Förderrichtlinie)
Zuwendungshöchstsatz

41
Natürliches Erbe (z.B. Landschaftspflege)

70 %

42
Kompetenzentwicklung und Öffentlichkeitsarbeit

70 %

43
Entwicklung des Erholungswertes

50 %

44
Kulturelles Erbe

50 %


	

	

	Code 

[s.o.]
	Art der Kosten

[Text]
	voraussichtliche Kosten (o. MwSt)

[EUR]
	

	
	  
  
  
  
  
  
  
	     
     
     
     
     
     
     
	     
     
     
     
     
     
     
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	Summe
	     
	

	
	Art der Finanzierungsmittel
	Anteil %
	EUR
	

	
	Eigenmittel
	  
	     
	

	
	Sonstige Mittel Dritter

Art der Mittel:       
	  
	     
	

	
	
	
	
	

	
	Beantragte Zuwendung
	  
	     
	

	
	Summe
	100 %
	     
	

	
	
	

	
	3.  Anlagen

Bei flächenhaften Maßnahmen nach RL Nr. 4.1 ist ein Flächenverzeichnis mitzuliefern. Abrufbar unter: www.forstbw.de
	Bearbeitungs-

vermerk
	

	
	 FORMCHECKBOX 

	Projektbeschreibung (ggf. Ergänzungsblätter zu Nr. 1)
	Seitenzahl
	  
	( vollständig
	

	
	 FORMCHECKBOX 

	Kostenaufstellung (ggf. Ergänzungsblätter zu Nr. 2)
	Seitenzahl
	  
	( vollständig
	

	
	 FORMCHECKBOX 

	Flächenverzeichnis (bei RL Nr. 4.1 obligatorisch)
	Seitenzahl
	  
	( vollständig
	

	
	 FORMCHECKBOX 

	Lageplan, Bauplan (z.B. bei Wegebau, Pavillon etc.)
	Seitenzahl
	  
	( vollständig
	

	
	 FORMCHECKBOX 

	Erforderliche behördliche Genehmigungen
	Seitenzahl
	  
	( vollständig
	

	
	 FORMCHECKBOX 

	Sonstige:_______________________________________________________
	Seitenzahl
	  
	( vollständig
	

	
	
	
	
	
	 FORMCHECKBOX 
 vollständig


	
	
	
	
	

	
	Maßnahmentitel:   ________________________________________________________________________________________________
	

	
	Prüfvermerk der Naturpark-Geschäftsstelle
	Datum
	Namens-
zeichen
	

	
	(
	Der Eingangsstempel wurde angebracht, die Angaben des Antragstellers sind vollständig.
	
	
	

	
	(
	Der Antragssteller ist zuwendungsberechtigt.
Falls ja, es handelt sich um eine
( juristische Person des öffentlichen Rechts,




( natürliche oder juristische Person des privaten Rechts.
	
	
	

	
	(
	Der Unterzeichnende ist zeichnungsberechtigt (Dienstsiegel, Firmenstempel, Vereinsstempel).
	
	
	

	
	(
	Die Antragsunterlagen sind vollständig und die erforderlichen Anlagen sind beigefügt.
	
	
	

	
	(
	Der vorzeitige Maßnahmenbeginn wurde beantragt und ausreichend begründet.
	
	
	

	
	(
	Die Maßnahme befindet sich innerhalb der Naturparkabgrenzungen.
	
	
	

	
	(
	Die Maßnahme wird außerhalb von bebauten Ortsteilen durchgeführt.

Falls nein,    (   es handelt sich um eine Maßnahme der Besucherlenkung bzw. Information.
	
	
	

	
	(
	Die Maßnahme entspricht den Zielsetzungen des Naturparks bzw. des Naturparkplans.
	
	
	

	
	(
	Die Maßnahme überschneidet sich mit einem PLENUM / Natura 2000 / LEADER Maßnahmengebiet.
Nein  (     Falls ja,  (   die Maßnahme entspricht den Schutz- und Erhaltungszielen des jeweiligen Gebiets.
	
	
	

	
	(
	Es ist nicht bekannt, dass der Antragsteller oder Dritte verpflichtet sind, die Maßnahme durchzuführen.
	
	
	

	
	
	Art der beantragten Maßnahme:

(   4.1  Natürliches Erbe



(   4.2  Kompetenzentwicklung und Öffentlichkeitsarbeit

(   4.3  Entwicklung des Erholungswerts

(   4.4  Kulturelles Erbe
	
	
	

	
	(
	Die Mindestzuwendung wird - ggf. bezogen auf den Gesamtantrag - erreicht.
	
	
	

	
	(
	Die Abstimmung mit den berührten Fachbehörden ist erfolgt, eine Erklärung der ULB / UNB liegt vor.
	
	
	

	
	(
	Der Betrieb wurde in Fokus (Stammdaten/Inventur) angelegt.
(    Unternehmensnummer geprüft    (    "Anrede Kasse" geprüft    (    Bankverbindung (Kto.Typ 7) geprüft
	
	
	

	
	(
	Der Antrag erfüllt die Voraussetzungen
 gemäß VV Nr. 3.3 zu § 44 LHO
	
	
	

	
	(
	In den Vorzeitigen Maßnahmenbeginn / Zuwendungsbescheid sind folgende Textbausteine aufzunehmen:  _________________________________________________
	
	
	

	
	Bemerkungen
	

	
	
	

	
	Prüfvermerk des Regierungspräsidiums, Abt. Forstdirektion
	Datum
	Namens-
zeichen
	

	
	(
	Der Prüfvermerk der Naturpark-Geschäftsstelle ist vollständig.
	
	
	

	
	(
	Der Antrag wurde fachtechnisch geprüft.
	
	
	

	
	(
	Der Antrag wurde in FOKUS erfasst.
	
	
	

	
	(
	Der vorzeitige Maßnahmenbeginn wurde auf Grundlage der VV Nr 1.2.2 zu § 44 LHO genehmigt.
	
	
	

	
	Bemerkungen
	

	
	
	

	
	
	
	
	


Zutreffendes bitte ankreuzen ( oder ausfüllen!





BF 21 - Antrag Naturparkförderung 07/2010








� Notwendigkeit und Angemessenheit der Zuwendung; Beteiligung anderer Dienststellen; Umfang der zuwendungsfähigen Ausgaben; Sicherung der Gesamtfinanzierung; finanzielle Auswirkung auf zukünftige Jahre.
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